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Beschlussvorlage  
Nr. USB 19/2023 

 

 
 
 
Zuständig:   Fachbereich 1 
Beteiligt:   
Bearbeiter:   Frau Meller 
 
 

öffentlich 
ja 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
1. Änderung der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Balve vom 01.04.2022 
 
 
Gremium   Sitzungstermin  
Umwelt, Stadtentwicklung, Bau  05.09.2023 
Rat der Stadt Balve  20.09.2023 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja 
 
Zuständiges Produkt:   13 01 01  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Ausschuss „Umwelt, Stadtentwicklung, Bau“ schlägt dem Rat der Stadt 
Balve vor, die als Anlage beigefügte 1. Änderungssatzung der Satzung über 
die Friedhöfe der Stadt zu beschließen. 
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Sachdarstellung: 
 
An die Friedhofsverwaltung Balve wird vermehrt der Wunsch nach pflegefreien 
Bestattungsmöglichkeiten herangetragen.  
Diesem Wunsch soll Rechnung getragen werden, indem auf allen Friedhöfen der 
Stadt Balve pflegefreie Alternativen in Form von pflegefreien Urnenwahlgräbern 
mit einer Namens Steele bzw. als Erdröhrensystem mit einer Gedenkplakette 
Rechnung getragen werden. 
 
Die Möglichkeiten werden in der Sitzung erläutert.  
 
Für die Zukunft ist auch die Schaffung von Urnengemeinschaftsanlagen sowie 
die Beisetzung im Wurzelbereich vorhandener Bäume denkbar, daher soll die 
Satzung um diese Punkte ergänzt werden. 
 
Es folgt eine Gegenüberstellung der Ergänzungen. Die Änderungen sind rot mar-
kiert. 
 
Alt Neu 

§ 12 
Aushebung der Gräber 

 
(4)   Für die einzelnen Grabstätten 
 werden folgende Flächen je 
 Grabstelle festgesetzt: 

a) Reihengräber für   
  Erdbestattungen   
  2,50 m x 1,20 m 

b) Wahlgrabstätten für  
  Erdbestattungen   
  2,50 m x 1,20 m 
 c) Kindergräber für   
  Erdbestattungen  
  1,50 m x 0,90 m 
 d) Reihengräber für   
  Urnenbeisetzungen  
  1,00 m x 1,00 m 
 e) Wahlgrabstätten für  
  Urnenbeisetzungen 
  1,00 m x 1,00 m 
 

 
 
 
(4)   Für die einzelnen Grabstätten 
 werden folgende Flächen je 
 Grabstelle festgesetzt: 

a) Reihengräber für  
  Erdbestattungen  
  2,50 m x 1,20 m 

b) Wahlgrabstätten für 
  Erdbestattungen  
  2,50 m x 1,20 m 
 c) Kindergräber für  
  Erdbestattungen 
  1,50 m x 0,90 m 
 d) Reihengräber für  
  Urnenbeisetzungen 
  1,00 m x 1,00 m 
 e) Wahlgrabstätten für 
  Urnenbeisetzungen 
  1,00 m x 1,00 m 
          f)        Wahlgrabstätten um  
                     einen Baum 
                     1,00 x 1,10 m 
          g)        Wahlgrabstätte für 
             Urnenbeisetzungen 
                      Durchmesser 0,25m 
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§ 15 

Arten der Grabstätten 
 
(2) Die Grabstätten werden un-
 terschieden in 

a)       Reihengrabstätten 
b)       Rasengrabstätten mit  

  Namensplatte 
c)       Wahlgrabstätten 
d)       Anonyme Reihengrab- 

  stätten 
 e)      Urnenreihengrabstät- 
  ten 
 f)        Urnenwahlgrabstät- 
  ten 
 g)       Anonyme    
  Urnenreihengrabstät- 
  ten 
          h)      Ehrengrabstätten 

 

 
 
 
 
(2)  Die Grabstätten werden un-
 terschieden in 

a)      Reihengrabstätten 
b)      Rasengrabstätten mit 

  Namensplatte 
c)       Wahlgrabstätten 
d)      Anonyme Reihengrab-

  stätten 
 e)       Urnenreihengrabstät-
  ten 
 f)        Urnenwahlgrabstät-
  ten 
 g)  pflegefreie   
  Urnenwahlgrabstät-
  ten: 

-  im Erdröhrensystem  
-  als Wiesenurnengrab  

h)  Urnengemeinschafts-
  grabstätten 

i) Baumgrabstätten für 
  Aschen 

j) Anonyme   
  Urnenreihengrabstät-
  ten 

k) Ehrengrabstätten 
 

§ 20 
Aschenbeisetzungen 

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt 
 werden in 

a) Urnenreihengrabstät- 
  ten, 

b) Urnenwahlgrabstät- 
  ten,               

c)      Anonyme Urnenrei-
 hengrabstätten 

d) Wahlgrab- und Rei- 
  hengrabstätten 

 

 
 
 

(1) Aschen dürfen beigesetzt 
 werden in 

a) Urnenreihengrabstät-
  ten, 

b) Urnenwahlgrabstät-
  ten,               

c)      Anonyme Urnenreihen-  
           grabstätten 
d) Wahlgrab- und Rei-

  hengrabstätten 
e)  pflegefreien Urnen-

  wahlgrabstätten 
f) Urnengemeinschafts-

  anlagen 
g) Baumgrabstätten 
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(3) Urnenwahlgrabstätten sind für 
Urnenbestattungen bestimmte 
Grabstätten, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für die 
Dauer von 30 Jahren (Nut-
zungszeit) verliehen wird, deren 
Lage gleichzeitig im Benehmen 
mit dem Erwerber festgelegt 
wird und in denen bis zu vier Ur-
nen beigesetzt werden können. 

 

(3) Urnenwahlgrabstätten und 
pflegefreie Urnenwahlgrab-
stätten sind für Urnenbestat-
tungen bestimmte Grabstätten, 
an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 
30 Jahren (Nutzungszeit) ver-
liehen wird, deren Lage gleich-
zeitig im Benehmen mit dem 
Erwerber festgelegt wird und 
in denen bis zu vier Urnen (Ur-
nenwahlgrabstätte) bzw. bis zu 
2 Urnen (pflegefreie Urnen-
wahlgrabstätte) beigesetzt 
werden können.  
Der Erwerb einer pflegefreien 
Urnenwahlgrabstätte im Er-
dröhrensystem für zwei Urnen 
zu Lebzeiten ist möglich. 

 In pflegefreien Urnenwahl-
grabstätten, Gemeinschaftsan-
lagen sowie Baumgrabstätten 
ist ausschließlich die Beiset-
zung einer biologisch abbau-
baren Urne möglich.  
Auf die Verstorbenen wird mit-
tels Namensplaketten an einer 
Steele oder Gedenkplatten auf 
den Erdröhren nach Vorgaben 
der Friedhofsverwaltung hin-
gewiesen. 
Blumen, Kränze und andere 
Gedenkbekundungen sind nur 
am Tag der Beisetzung an der 
Grabstelle möglich. Darüber 
hinaus dürfen diese Trauerbe-
kundungen nur an den dafür 
vorgesehenen Stellen und nicht 
auf der Wiesenfläche oder der 
Gedenkplakette abgelegt wer-
den. 

 
 
 
 
H. Mühling 
 
 
 
 


